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Haftung des Bauherrn bei unterlassener Bestellung eines 
Baustellenkoordinators

1. Steht fest, dass dann, wenn ein Baustellenkoordinator bestellt worden wäre, Gefahren auf-
gefallen, geprüft und Sicherheitsmaßnahmen festgelegt worden wären, kann nicht zweifelhaft 
sein, dass der eingetretene Gesundheitsschaden im Rechtswidrigkeitszusammenhang mit der 
Verletzung der Pflichten nach dem BauKG steht.

2. Das BauKG ist als Schutzgesetz zugunsten der Arbeitnehmer iSd § 1311 ABGB anzusehen 
und verdrängt als lex specialis die früher auf die Fürsorgepflicht des Werkbestellers gemäß 
§ 1169 ABGB gestützte Koordinationspflicht des Bauherrn.

3. Bestellt der Bauherr keinen Baustellenkoordinator, trägt er selbst die Verantwortung für die 
diesem vom Gesetz zugewiesenen Aufgaben.

4. Das BauKG stellt bloß darauf ab, dass (gleichzeitig oder aufeinanderfolgend) Arbeitnehmer 
mehrerer Arbeitgeber auf einer Baustelle tätig sind. Einen Vergleich zwischen einer (fiktiven) 
Situation, wenn alle auf der Baustelle tätigen Arbeitnehmer zu einem Unternehmen gehörten, 
und jener, wie sie dann besteht, wenn die Arbeitnehmer verschiedenen Unternehmen (Arbeit-
gebern) zuzuordnen sind, und eine allein durch diesen Umstand (konkret vorliegende) Ge-
fahrenerhöhung fordert das Gesetz nicht.

OGH 28.06.2017, 1 Ob 98/17v
Deskriptoren: Baustellensicherheit, Baustellenkoordina-
tor; BauKG.

Sachverhalt

Die beklagte Bauherrin bestellte weder einen Projekt-
leiter noch einen Baustellenkoordinator, obwohl auf 
ihrer Baustelle Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber tätig 
waren. Der Kläger, ein Leitmonteur bzw Vorarbeiter der 
mit der Neugestaltung der Fassade des Firmengebäudes 
betrauten Unternehmerin, stieg ohne Verwendung eines 
Sicherheitsgeschirrs oder Fallschutzgeräts auf ein Glas-
dach. Als dieses durchbrach, stürzte er ca zwei Meter in 
die Tiefe. Für die Folgen der daraus resultierenden Ver-
letzung begehrt er von der Beklagten Schadenersatz und 
die Feststellung ihrer Haftung.

Die Entscheidungen der Vorinstanzen

Auf Basis der umfassenden Feststellungen zur Örtlichkeit 
und zum Unfallhergang, insbesondere dazu, dass das zwi-
schen 1997 und 1999 eingebaute Einscheiben-Sicher-
heitsglas (ESG) dem damaligen Stand der Technik ent-
sprach, eine zwingende Verwendung von Verbundsicher-
heitsglas (VSG) erst seit dem Jahr 2006 vorgesehen ist, 
das Glasdach gegen Durchbrechen weder gesichert oder 
abgesperrt worden war und der Kläger es unterlassen 
hatte, sich von der Tragfähigkeit des Glasdachs zu über-
zeugen, wiewohl er dann, wenn er genau hingesehen hät-
te, erkannt hätte, dass es sich – nicht wie von ihm ange-
nommen um VSG, sondern – um ESG handelte, ging das 
Erstgericht von einer gleichteiligen Gewichtung des Ver-

schuldens der Beklagten und des Mitverschuldens des 
Klägers aus. Es verpflichtete die Beklagte zum Ersatz der 
Hälfte des der Höhe nach als berechtigt erkannten 
Schmerzengeldes und stellte fest, die Beklagte hafte dem 
Kläger zu 50 % für alle zukünftigen Schäden. Sie trage 
wegen der Unterlassung der Bestellung eines Koordina-
tors nach dem BauKG die Verantwortung für die diesem 
vom Gesetz zugewiesenen Aufgaben.
Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil. Es sprach 
aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 30.000 
EUR übersteige und die ordentliche Revision zulässig sei. 
Für Letzteres berief es sich darauf, dass zur Frage, ob der 
Sturz eines Arbeiters, der bei Montagearbeiten an einer 
Geschäftsfassade auf ein nicht tragfähiges Glasvordach 
steige, im Rechtswidrigkeitszusammenhang mit der Ver-
letzung der den Bauherrn nach dem BauKG treffenden 
Pflicht zur Bestellung eines Baustellenkoordinators stehe, 
keine höchstgerichtliche Rechtsprechung vorliege.

Aus den Entscheidungsgründen:

Die Revision des Nebenintervenienten auf Seiten der be-
klagten Partei wird zurückgewiesen.
Allein das Fehlen höchstgerichtlicher Rechtsprechung zu 
einer bestimmten Fallgestaltung begründet aber für sich 
noch nicht eine erhebliche Rechtsfrage (RIS-Justiz 
RS0042656; RS0102181). Lässt sich – wie im vorliegen-
den Fall – die vom Revisionswerber für erheblich erach-
tete Rechtsfrage durch Anwendung der bestehenden 
Rechtsprechung und anhand des Gesetzes, das selbst eine 
klare und eindeutige Regelung trifft (vgl 8 ObA 27/07i = 
RIS-Justiz RS0042742 [T13] mwN; RS0118640), lösen, 
ist die Revision entgegen dem den Obersten Gerichtshof 
nicht bindenden (§ 508a Abs 1 ZPO) Ausspruch des Be-
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rufungsgerichts nicht zulässig und zurückzuweisen. Dies 
bedarf nur einer kurzen Begründung (§ 510 Abs 3 letzter 
Satz ZPO):
Steht – wie im vorliegenden Fall – fest, dass dann, wenn ein 
Baustellenkoordinator bestellt worden wäre, Gefahren im 
Zusammenhang mit dem Glasdach aufgefallen, dieses ge-
prüft und Sicherheitsmaßnahmen, wie etwa die Absiche-
rung mit Kanthölzern oder Schalttafeln festgelegt worden 
wäre bzw alternativ ein Betretungsverbot für die Glas-
dachkonstruktion vorzusehen gewesen wäre, kann nicht 
zweifelhaft sein, dass der eingetretene Gesundheitsschaden 
im Rechtswidrigkeitszusammenhang mit der Verletzung 
der Pflichten nach dem Bundesgesetz über die Koordina-
tion bei Bauarbeiten (Bauarbeitenkoordinationsgesetz – 
BauKG; BGBl I 1999/37 idgF) steht. § 1 Abs 1 BauKG legt 
selbst die Zielsetzung des Gesetzes offen: Es soll Sicherheit 
und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer auf Baustellen 
durch die Koordinierung bei der Vorbereitung und Durch-
führung von Bauarbeiten gewährleisten (2 Ob 240/12a = 
ZVB 2013/117, 389 [Oppel] mwN; 9 Ob 35/15k; 1 Ob 
174/16v; die Materialien sprechen gar von einer Verbesse-
rung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes: Er-
läutRV 1462 BlgNR XX. GP 8). Das benannte Schutzgut 
„Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer“ wird auch 
in anderen Normen des BauKG wiederholt (§  7 [mehr-
fach], § 8 Abs 2; so schon 1 Ob 174/16v). Es ist das BauKG 
daher als Schutzgesetz zugunsten der Arbeitnehmer iSd 
§ 1311 ABGB anzusehen und verdrängt als lex specialis die 
früher auf die Fürsorgepflicht des Werkbestellers gemäß 
§ 1169 ABGB gestützte Koordinationspflicht des Bauherrn 
(RIS-Justiz RS0123294). Bestellt der Bauherr keinen Bau-
stellenkoordinator, trägt er nach ständiger Rechtsprechung 
selbst die Verantwortung für die diesem vom Gesetz zuge-
wiesenen Aufgaben (RIS-Justiz RS0015253).
Für den Revisionswerber ist daher mit dem bloßen Verweis 
auf die Zulassungsbegründung des Berufungsgerichts 
nichts gewonnen. Auch wenn er ausführt, es ginge abstrak-
ter formuliert um die Frage, ob eine Haftung nach dem 
BauKG bestehen könne, wenn es trotz einer aufeinander-

folgenden Anwesenheit von Arbeitnehmern auf einer Bau-
stelle zu keiner Gefahrenerhöhung komme und es sich um 
eine „offensichtliche Gefahr“ handle, es ginge also „um 
den Rechtswidrigkeitszusammenhang zwischen dem 
Nichtbestellen eines Baustellenkoordinators und eines ein-
getretenen Unfalls aufgrund offensichtlicher Gefahren“, 
gelingt es ihm nicht, eine erhebliche Rechtsfrage aufzuwer-
fen. Angesichts der Feststellungen, dass die Art des Glases 
(erst) bei genauem Hinsehen vom Kläger erkannt worden 
wäre, kann von einer offenkundigen Gefahr nicht gespro-
chen werden. Auch steht gar nicht fest, dass es trotz aufei-
nanderfolgender Anwesenheit von Arbeitnehmern mehre-
rer Arbeitgeber auf der Baustelle zu keiner Gefahrenerhö-
hung gekommen war. Unabhängig davon stellt das BauKG 
(bloß) darauf ab, dass (gleichzeitig oder aufeinanderfol-
gend) Arbeitnehmer mehrerer Arbeitgeber auf einer Bau-
stelle tätig sind (§ 3 Abs 1 BauKG). Einen Vergleich zwi-
schen einer (fiktiven) Situation, wenn alle auf der Baustelle 
tätigen Arbeitnehmer zu einem Unternehmen gehörten, 
und jener, wie sie dann besteht, wenn die Arbeitnehmer 
verschiedenen Unternehmen (Arbeitgebern) zuzuordnen 
sind, und eine allein durch diesen Umstand (konkret vor-
liegende) Gefahrenerhöhung fordert das Gesetz nicht.
Im letzten Teil der Revision versucht der Nebeninterve-
nient die von den Vorinstanzen vorgenommene Verschul-
densteilung anzugreifen. Aus dem von ihm unterstellten 
Alleinverschulden will er ableiten, dass deswegen, weil sich 
bei einem solchen alleinverschuldeten Unfall der Schutz-
zweck des BauKG nicht verwirklicht habe, die Nichtbestel-
lung eines Baustellenkoordinators auch nicht haftungsbe-
gründend sein könne. Damit geht er erneut an den Fest-
stellungen und dem Schutzzweck des Gesetzes vorbei.
Die unter Anwendung der richtig dargestellten Grund-
sätze und ohne dass ein wesentlicher Verstoß gegen 
maßgebliche Abgrenzungskriterien vorläge, erfolgte Be-
urteilung des Mitverschuldens des Geschädigten kann 
wegen ihrer Einzelfallbezogenheit nicht als erhebliche 
Rechtsfrage im Sinn des § 502 Abs 1 ZPO gewertet wer-
den (RIS-Justiz RS0087606).

Anmerkung
Von Hermann Wenusch

Es stellt sich die Frage, wie eigentlich (offen-
bar als Tatsache!) festgestellt werden kann, 
dass der Unfall nicht geschehen wäre, wenn 
ein Baustellenkoordinator bestellt worden 
wäre. Schließlich ist auch ein tatsächlich be-
stellter Baustellenkoordinator kein Garant 
für eine gefahrlose Baustelle – insbesondere 
triff diesen keine Erfolgshaftung. Selbst wenn 
der Baustellenkoordinator ordnungsgemäß 
Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen und von 
Zeit zu Zeit kontrolliert hätte (was aber auch 

nicht unbedingt der Fall sein muss, wie die 
Praxis zeigt!), so kann es passieren, dass diese 
in der Zwischenzeit wieder entfernt werden. 
Eleganter wäre wohl eine Begründung, wo-
nach ein „maßgerechter“ Baustellenkoordi-
nator entsprechende Sicherungen vorgesehen 
hätte – nachdem der Bauherr mangels Bestel-
lung eines Baustellenkoordinators selbst des-
sen Pflichten zu erfüllen hat, hätte eben er für 
die Absicherung zu sorgen gehabt. Nachdem 
er dies aber unterlassen hat, haftet er.


